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TESTAMENT MEIN NAME: ______________________________ 

Beachten Sie bitte, dass Ihr Besitz an die gesetzlichen Erben bzw. an den Staat geht, wenn Sie kein Testament 
hinterlassen.

Falls Sie ein Testament aufsetzen wollen, muss dieses gänzlich von Hand geschrieben, mit Angabe von Ort 
und Datum versehen und eigenhändig unterzeichnet werden. Als Titel schreiben Sie «Testament», «Letztwil-
lige Verfügung» oder «Letzter Wille». Wer das Testament zuhause aufbewahrt, legt es am besten ins Fami-
lienbüchlein. Sie können es auch einer Vertrauensperson oder dem Willensvollstrecker zur Aufbewahrung 
übergeben oder es bei Ihrer Bank oder einer amtlichen Stelle hinterlegen (z. B. Notariat Illnau, Länggstrasse 9, 
8308 Illnau, Tel. 052 646 30 30, illnau@notariate-zh.ch).

Wenn Sie Ihr Testament ändern, vernichten Sie das alte, ungültig gewordene Testament.

ABLAUF NACH EINTRETEN DES TODES: 

Das Testament muss dem Bezirksgericht des Wohnortes (für Illnau-Effretikon: Bezirksgericht Pfäffikon, Hörn-
listrasse 55, 8330 Pfäffikon, Tel. 044 952 41 11) für die Testamentseröffnung eingesandt werden (wenn mög-
lich Todesschein beilegen). 

Das Gericht eröffnet allen Erben das Testament (alle Erben erhalten eine schriftliche Mitteilung mit Kopie des 
Testaments) und verrechnet die dabei anfallenden Gerichtskosten. Damit ist die Sache für das Gericht abge-
schlossen. Wer das Testament anfechten will, muss sich an den Friedensrichter bzw. die Friedensrichterin 
der letzten Wohngemeinde der verstorbenen Person wenden. Gegen die Höhe der Gerichtskosten muss 
beim Obergericht des Kantons Zürich Einwand erhoben werden. 

Die Erbteilung ist Sache der Hinterbliebenen. Wenn im Testament eine Willensvollstreckerin/ein Willensvollstre-
cker bezeichnet ist, wird diese/dieser vom Gericht angefragt, ob er/sie die Aufgabe übernehmen will. Die 
Willensvollstreckerin/Der Willensvollstrecker ist verantwortlich für die Erbteilung. 

 Ich habe ein Testament verfasst. 

 Hinterlegungsort: ___________________________________________ 

 Ich habe einen Ehevertrag verfasst. 

 Hinterlegungsort: ___________________________________________ 

 Ich habe einen Erbvertrag verfasst. 

 Hinterlegungsort: ___________________________________________ 

 Ich habe kein Testament verfasst. 

 Ich habe letzte Wünsche für die Verteilung meines Nachlasses aufgeschrieben und lege sie dieser Doku-
mentation bei. 

 Ich habe Namen von Personen und Institutionen aufgeschrieben, die in meinem Andenken ein Ge-
schenk erhalten sollen. Die Liste inklusive Postscheck- oder Bankkonti lege ich hier bei. 
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 Ich habe einen Testaments-Vollstrecker bestimmt: 

 Name, Adresse: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

BEMERKUNGEN / ERGÄNZUNGEN ZUM TESTAMENT: 


